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VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Durch das Wiederaufleben der Verwaltungsgerichtsbarkeit, das für 
weite Gebiete unseres deutschen Vaterlandes mit der Einführung der 
Generalklausel verknüpft ist, erlangt das Verwaltungsrecht für die All-
gemeinheit eine bisher nicht gekannte Bedeutung. Diese Entwicklung 
richtet sich nicht gegen etwas, nicht gegen das Zivilrecht und seinen 
Herrschaftsbereich, sondern sie arbeitet für etwas, nämlich für das Volk. 
Gerade weil das Verwaltungsrecht nun oft in justiziellem Gewand er-
scheint, verschwindet der Gegensatz zwischen Zivilrecht und Verwaltungs-
recht zugunsten einer organischen Verbindung beider Rechtsgebiete. Wer 
heute als Lernender mehr mit öffentlichem Recht befaßt wird, als das 
in der Vergangenheit geschah, fasse die Gewichtsverlagerung nicht als 
zusätzlichen schweren Ballast auf, sondern als Abrundung seines allge-
meinen juristischen Wissens. Die Kenntnisse in dem einen Rechtszweig 
kommen notwendigerweise dem anderen Rechtszweig zugute. So ist es 
das eine Hauptanliegen dieses Lehrbuches, dem Verwaltungsrecht das 
Odium der Separatwissenschaft zu nehmen und bei jeder nur möglichen 
Gelegenheit auf den Zusammenhang mit der gesamten übrigen Rechts-
ordnung hinzuweisen. 

Das zweite Anliegen ist die Werbung für eine andere Synthese, der-
jenigen zwischen Praxis und Wissenschaft. Was die Wissenschaft denkt, 
ohne die Praxis zu berücksichtigen, ist für die Beteiligten uninteressant. 
Was die Praxis tut, ohne die Erkenntnisse der Wissenschaft zu berück-
sichtigen, ist für die Beteiligten gefährlich, denn solche Entscheidungen 
sind nicht hieb- und stichfest und haben notwendigerweise nur ein kurzes 
Leben. Allein die gemeinschaftliche Arbeit beider ist zweckvoll. 

Die Schrift erscheint in einem Augenblick, da auf verwaltungsrecht-
lichem Gebiet noch alles in Fluß ist oder wieder in Fluß geraten ist. 
Viele Gegenstände werden daher nur dargestellt, ohne daß es möglich 
oder zweckvoll wäre, eine allgemein gültige Lösung zu geben. Das gilt 
für die allgemeinen Lehren sowohl wie für die einzelnen Verwaltungs-
zweige. Für sie insbesondere tritt die nie zu umgehende Schwierigkeit der 
Auswahl hinzu. Denn die gründliche Schilderung eines jeden Zweiges ver-
langt Jahre intensiver Arbeit, und die Kürzung auf den Rahmen eines 
Lehrbuches benötigt fast die gleiche Zeit. So will die hier versuchte 
Darstellung nur eine beispielhafte Auswahl geben, die insbesondere dem 
Lernenden zeigt, welch großes Gebiet im Verwaltungsrecht noch außer-
halb der allgemeinen Lehren vorhanden ist, aber auch, wie sehr die ein-
zelnen Verwaltungszweige trotz vieler Sonderregelungen in jenen ruhen. 
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Die Darstellung folgt nicht immer der bisher herrschenden Lehre, 
wenngleich sie sie stets kennzeichnet. Denn eine neue Zeit — und jede 
Zeit ist neu, auch wenn man sie nicht als die schönste aller aufgehenden 
Tage begrüßt — verlangt eine ihr entsprechende Betrachtungsweise. 
Was früher war, paßt heute oft nicht mehr, und es wäre unehrlich, das 
zu verheimlichen. 

K ö l n , im Juli 1950. 

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 
Seit der Niederschrift der ersten Auflage haben über vier Jahre Ver-

waltungsrechtsprechung und wissenschaftlichen Eindringens in die 
durch neue Gesetze geschaffenen Verwaltungsgrundlagen das Aussehen 
des Verwaltungsrechts verändert. Es hat sich gestrafft und vieles von 
seiner früheren Verschwommenheit verloren. Manche ehedem eingehend 
behandelten Fragen haben nur noch historisches Interesse. Das machte, 
um die schon im Vorwort zur ersten Auflage umrissenen, unverändert bei-
behaltenen Ziele erreichen zu können, eine völlig neue Bearbeitung des 
ganzen Stoffes nötig. Vor allem wurde erstrebt, die einzelnen Vorgänge 
in ein einheitliches System einzugliedern, das dem Leser die Gewißheit 
gibt, sich stets auf festem rechtlich zuverlässigem Boden zu befinden. 

K ö l n , im Oktober 1953. 

VORWORT ZUR 3. AUFLAGE 
Die nach dem Absatz der vorigen nötig gewordene neue Auflage be-

müht sich, die weitere Entwicklung des Verwaltungsrechts zu berück-
sichtigen. Die Entwicklung wird insbesondere deutlich an den Ergeb-
nissen der Rechtsprechung. — Wie schon bei den ersten Auflagen sei 
dem Verlag gedankt für die Geduld, mit der er durch die fortschreitende 
Gesetzgebung und Rechtsprechung nötig gewordene Änderungen anzu-
bringen erlaubte. Herrn Verwaltungsrichter Dr. Lazar danke ich für seine 
unermüdliche Mitarbeit bei der Drucklegung sowie für die Anfertigung 
des Abkürzungsverzeichnisses und des Sachverzeichnisses. Dank sage 
ich auch für die zahlreichen Anregungen, die mir aus dem weiten Leser-
kreis zugeflossen sind. 

Kö ln , im März 1956. KURT EGON FRHR. v. TUREGG 
Bundesrichter am Bundesverwaltungsgericht 

Privatdozent an der Universität Köln 
Beigeordneter a. T>. 
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XVII 

Allgemeine Arbeitsunterlagen 
Verzeichnisse der jeweils einschlägigen Monographien usw. befinden sich am Schlüsse der 

Kapitel. Die Zeitschriftenaufsätze sind in den Anmerkungen aufgeführt. 

Lehrbücher des Yerwaltungsrechts 
a) Der Beginn 
von Mohl, Robert , Staatsrecht des Königreichs Württemberg, 1. Aufl. 1829—1831, 

2. Aufl. 1846. (Erste rechtssystematische Gliederung der Funktionen des Rechts-
staates mit Trennung des Verwaltungsrechts von anderen Rechtsgebieten.) 

von Stein, Lorenz, Die Verwaltungslehre, 8 Bände ab 1865 (Erste Verwaltungslehre 
als Darstellung des soziologischen Verhältnisses des einzelnen zum Staat; noch 
stark beeinflußt vom Genossenschaftsgedanken, wonach für die Verwaltung das 
Tätigwerden des einzelnen im Dienst der Gesellschaft charakteristisch ist, also 
gegen absolut-staatlichen Kameralismus einerseits und liberalistische Gegnerschaft 
gegen den Staat andererseits.) 

Gerber, Carl-Friedrich, Über öffentliche Rechte, 1852. (Scharfe Unterscheidung 
zwischen Recht und Politik, was als epochemachende Neuheit empfunden wurde. 
Darstellung auch des Verwaltungsrechts mit rechtlichen Mitteln.) 

Meyer, F. F., Grundzüge des Verwaltungsrechts und -Rechtsverfahrens, 1857 (Erster 
Versuch einer Gesamtdarstellung des deutschen Verwaltungsrechts unter Be-
zeichnung der Beziehungen des einzelnen zum Staat als öffentliche Rechtsver-
hältnisse und Umschreibung seiner Stellung mit Hilfe subjektiv-öffentlicher 
Rechte.) 

Sarwey, L., Allgemeines Verwaltungsrecht, 1887 (Systematische Zusammenfassung der 
allgemeinen Lehren des deutschen Verwaltungsrechts, fußend auf dem System 
der Gewaltenteilung, der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und der grundrechtlichen 
Garantie der staatsbürgerlichen Freiheit.) 

b) Zeit des Kaiserreichs 
Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, 2 Bände, 1. Aufl. 1895f..2. Aufl. 1914f., 

3. Aufl. 1924. (Schöpfer der modernen deutschen verwaltungsrechtlichen Methode; 
systematischer Aufbau nach bestimmten Rechtsinstituten als ..feststehenden, 
gleichbleibenden Arten von Erscheinungen der öffentlichen Gewalt" — I, 114 —. 
Rechtssystematische Annähreung des öffentlichen Rechts an das Zivilrecht, aber 
Beschränkung der Verwaltung im wesentlichen auf den Hoheitsbereich. Wenn auch 
nicht immer die Ergebnisse den gegenwärtigen Erfordernissen entsprechen, da 
Mayer notwendigerweise nur den inzwischen überholten bürgerlichen Rechtsstaat 
sieht, so ist doch die Methode noch aktuell.) 

Loening, Edgar, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts. 1884. 
Meyer, Georg-Dochow, Franz , Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts 3 Bde-

4. Aufl. 1913—1915. (Beide Darstellungen, wie auch andere weniger umfangreiche 
aus der gleichen Zeit, betrachten die Verwaltung von der Organisation aus und 
schildern die rechtliche Stellung der einzelnen Behörden usw.) 

I I Turegg, Lehrbuch des Verwaltungsrechta, 3. Aufl. 
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c) Zeit der Weimarer Republik 
Fleiner , F r i t z , Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl. 1928. (Syste-

matischer Aufbau des Verwaltungsrechts auf den Grundlagen des Rechtsstaates. 
Klare und sehr deutliche Darstellung der rechtlichen Schwerpunkte, wodurch die 
Materie insbesondere auch heute noch Anfängern gut verständlich wird. Für System 
und Methode des Verwaltungsrechts ähnlich wichtig wie die Arbeiten Otto Mayers). 

Je l l inek , Wal te r , Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1931, unveränderter Neudruck 1948' 
Nachtrag (40 Seiten) 1950. (Ausführlichste, Rechtsprechung und Schrifttum ein-
gehend berücksichtigende Darstellung der gesamten verwaltungsrechtlichen Ma-
terie. Kritische Beleuchtung der Rechtsentwicklung während der republikanischen 
Zeit vom rechtsstaatlichen Standpunkt aus. Auch Fundgrube für viele Einzel-
heiten.) 

Giese, Fr iedr ich-Neuwiem, Erha rd -Cahn , E rns t , Deutsches Verwaltungs-
recht 1930 (Systematische, sehr übersichtliche Darstellung unter Berücksichtigung 
auch einzelner Verwaltungszweige.) 

Ha t schek , Ju l ius , Lehrbuch des deutschen und preußischen Verwaltungsrechts 
7. u. 8. Ausg. hsg. von Paul Kurtzig 1931, Nachtrag 1932. (Durchdringung der Ma-
terie weitgehend von der preußischen Praxis her.) 

Köhler , Ludwig, v., Grundlehren des deutschen Verwaltungsrechts 1935. (Dar" 
Stellung des Verwaltungsrechts, insbesondere unter Berücksichtigung und Verwer" 
tung der Arbeitsergebnisse für den Entwurf einer württembergischen Verwal-
tungsrechtsordnung — EWVRO.) 

P i lo ty , R., Schneider , F., Grundriß des Verwaltungsrechts in Bayern und dem 
Deutschen Reich, 4. und 5. Auflage 1930. (Darstellung des Verwaltungsrechts, ins-
besondere unter Berücksichtigung der bayerischen Verhältniss.) 

d) Nationalsozialistische Zeit 
Koel l reu ter , Ot to , Deutsches Verwaltungsrecht. 1936. (Grundlagen des „Verwal-

tungsrechts im nationalsozialistischen Staat" — Vorwort.) 
Rö t tgen , Arnold, Deutsche Verwaltung, 3. Aufl. 1944. (Betonung der praktischen 

Notwendigkeiten, nach denen sich auch das Recht zu richten habe; Ablehnung der 
sogenannten „juristischen Methode 0. Mayers", weil diese nicht „die Wirklichkeit 
in den Kreis ihrer wissenschaftlichen Untersuchung" einbeziehe — S. 1.) 

Maunz, Theodor , Verwaltung. 1937. (Versuch der Erfassung der Verwaltung als 
„Tätigkeit zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens durch Arbeit besonders dazu 
berufener Behörden und Ämter nach einem vom Führer der Gemeinschaft auf-
gestellten Plan" — S. 11). 

e) Seit 1945 
Nebinger , Rober t , Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1949. (Darstellung 

des Verwaltungsrechts vom modernen rechtsstaatlichen Standpunkt aus unter 
besonderer Berücksichtigung der süddeutschen Verhältnisse.) 

Pe te rs , Hans , Lehrbuch der Verwaltung 1949. (Eingehende Darstellung der verwal-
tungsrechtlichen Grundlagen, sowie einzelner Verwaltungszweige unter besonderer 
Betonung der soziologischen und verwaltungstechnischen Zusammenhänge.) 
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Fors thof f , Lehrbuch des Verwaltungsrechts. 1. Bd. Allgemeiner Teil. 5. Aufl. 1955. 
(Ausführliche Darstellung der allgemeinen Grundlagen des Verwaltungsrechts 
unter Berücksichtigung und kritischer Beleuchtung von Schrifttum und Recht-
sprechung.) 

Verwaltungsrecht in Bayern, in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Verwal-
tungsjuristen in München herausgegeben von J. Mang, 2 Bände, 1951—1952. 
(Darstellung der allgemeinen auch über Bayern hinaus gültigen Rechtsgrundlagen 
sowie der einzelnen bayerischen Verwaltungszweige.) 

Kurze Grundrisse des Verwaltungsrechts 
Bender -Fürs t , Grundzüge des Verfassungs- und Verwaltungsrechts (In der Schriften-

reihe des Sparkassen- und Giroverbandes für das Land Baden) 1952. 
Giese, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1952. 
He l f r i t z , Verwaltungsrecht, 1948. 
Je rusa lem, Grundriß des Verwaltungsrechts, 1947. 
K o e l l r e u t e r , Grundfragen des Verwaltungsrechts, 1955. 
v. Rosen — v. Hoewel, Allg. Verwaltungsrecht (In Schaeffers Grundrissen) 1955. 
— Besonderes Verwaltungsrecht (ebd.) 1955. 

Fälle mit praktischer Anleitung 
Anschütz , Fälle und Fragen des Staats- und Verwaltungsrechts, 4. Aufl. 1926. 
Fleiner , Verwaltungsrechtsfälle, 3. Aufl. 1929. 
Kormann-Lis t , Einführung in die Praxis des deutschen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 1930. 
Hans , öffentliches Recht (60 Fälle mit Lösungen) 1952. (Schaeffers Rechtsfälle — 

Bd. 9). 
Schätzel , Themen und Fälle aus dem öffentlichen Recht, 2. Aufl. 1948. 
Weimar, Verwaltungsrfcchtsfälle als Prüfungsstoff, 2. Aufl. 1953. 
— Klausurenpraktikum 1955. 

Schriftenreihen 
Grundriß des Verwaltungsrechts, herausgegeben von Ambrosius. 

Reihe A: Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Verlag Schwann, Düsseldorf). 
Reihe B: Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Verlag Mohr, Tübingen). Band 22 a 
Ambrosius-Löns-Rengier, Kommentar zum Gesetz der unter Art. 131 GG fallenden 
Personen, 1953; Band 25 Pioch, Polizeirecht, 2. Aufl. 1952; Band 26 Turegg, 
Gewerberecht, 1953; Band 39 Neufang, Grundstücksenteignungsrecht, 1952. 

Wissenschaftliche Schriften des Instituts zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten 
in Frankfurt a. M. 
Nr. 7 Der polizeiliche Eingriff in Freiheiten und Rechte; 1950; Nr. 12 Die Über-
tragung rechtsetzender Gewalt im Rechtsstaat, 1952. 

Die Verwaltungsschule, (Neckar-Verlag, Schwenningen). 
Nr. 11 Verkehrsverwaltung; Nr. 12 Veterinärwesen; Nr. 14 Vermessungswesen; 
Nr. 18 Personenstandswesen; Nr. 19 Wegerecht. 
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Der Verwaltungsdienst, herausgegeben von Hamann, Jellinghaus (Kohlhammer Verlag). 
Band 1 Braun-Öhler, Kassenrecht, 1949; Band 3Keese, öffentl.Fürsorge usw. 1961; 
Band 6 Pohl-Menzer, Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen; Band 11 Enderling, 
Die Aufgaben der Ordnungsämter, 2. Aufl. 1962; Band 12 Schmidt, Beamten-, 
Arbeits- und Tarifrecht, 1960; Band 13 Meyerhoff, Schulrecht, 1961; Band 16 
Mewes, Statistik 1960; Band 16 Kubsch, Bürokunde 1960. 

Verwaltung und Wirtschaft, Schriftenreihe der westfälischen Verwaltungsakademien 
(Runge Verlag Münster), Heft 1 Festschrift, 1960; Heft 2 Wirtschaftsunionen; 
Heft 3 Elleringmann, Amtsverband; Heft 4 Elleringmann-Giere, Laufbahnen; 
Heft 6 Kern, Berufsbeamtentum; Heft 6 Elleringmann, Beschlußverfahren; 
Heft 7 Jeß, Gesetz Art. 131 GG.; Heft 10 Barkhan, öf f.-rechtl. Entschädigung; 
Heft 11 Klein, Zivilgerichte im öf f.-rechtl. Bereich; Heft 12, Simon, Verwaltungs-
handeln; Heft 13 Schallenberg, Widmung. 

Schriftenreihe der Akademie Speyer (Verlag Mohr, Tübingen). 
Schriftenreihe der Berliner Verwaltungsschule, herausgegeben von Theuner (Verlag 

Vahlen, Berlin-Frankfurt). Heft 1, 2 Körner-Brill, Einführung; Heft 3 Lehmann, 
Staatsrecht und Verwaltungsrecht; Heft 4 Brill, Gemeindeverfassung; Heft 6 
Meißner, Die soziale Fürsorge; Heft 6 Godek, Gem. Bau- usw. Wesen; Heft 7 
Fechner Steuerrecht; Heft 8 Scholze, Haushaltwesen; Heft 9 Sigl, Wirtschafts-
verwaltungsrecht. 

Entscheidungssammlungen 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts ab 1953. 
Entscheidungen der obersten allgemeinen Verwaltungsgerichte der Länder: Bayern, Neue 

Folge ab 1949, Berlin ab 1964 .Baden-Württemberg und Hessen ab 1962, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ab 1961, Rheinland-Pfalz ab 1954. 

Jahrbuch der Entscheidungen des thüringischen Oberverwaltungsgerichts ab 1913. 
Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland. Sammlung oberst-richterlicher Entschei-

dungen, herausgegeben von Ziegler, ab 1949. 
Rechtsprechung und Schrifttum, herausgegeben von Stoytscheff, ab 1949. 

Nicht mehr erscheinen: 
Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichts, Berlin 1877—1941 (106 Bde.). 
Jahrbücher des sächsischen Oberverwaltungsgerichts, Leipzig 1902—1941 (42 Bände). 
Entscheidungen des Reichsverwaltungsgerichts, Berlin 1942—1944 (2 Bände). 
Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden aus dem Rechtsgebiet der 

inneren Verwaltung, begründet von Reger, München-Berlin 1881—1942 (61 Bände). 
Jahrbuch der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht, herausgegeben von Soergel. 

Berlin-Stuttgart-Leipzig 1908-1914. 

Gesetzessammlungen 
a) Für gegenwärtiges Recht 
Verfassungs- und Verwaltungsgesetze. Begründet von Satorius. Loseblatt-Sammlung 

(Becksche Verlagsbuchhandlung) ab 1950. 
Landesrecht Baden-Württemberg, herausgegeben von Emmelmann, Gerecke, Rein-

fried, Schäfer u. a. Loseblatt-Sammlung (Verlag C. F. Müller, Karlsruhe) ab 1952. 
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Hamburgisches Landesrecht (Verlag Decker) ab 1955. 
Hessische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze, herausgegen von Fuhr und Pfeil, 

Loseblattsammlung (Becksche Verlagsbuchhandlung) ab 1952. 
Verwaltungsgesetze des Freistaats Bayern, herausgegeben von Ziegler. Loseblatt-

sammlung (Becksche Verlagsbuchhandlung) ab 1950. 
Das Landesrecht in Niedersachsen, herausgegeben von Danehl, Miericke, Loseblatt-

Sammlung (Kohlhammer Verlag) ab 1951. 
Das Landesrecht in Nordrhein-Westfalen, herausgegeben von Vogels, Loseblattsamm-

lung (Kohlhammer Verlag) ab 1950. 
Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen, herausgegeben von v. Hippel-Rehbom, 

Loseblatt-Sammlung (Becksche Verlagsbuchhandlung.) ab 1955. 
öffentliches Recht in Nordrhein-Westfalen, herausgegeben von Peters-Wertenbruch 

(Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen) 1953. 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht in Schleswig-Holstein, herausgegeben von Held 

(Wachholtz-Verlag, Neumünster) 1951. 
Verwaltungsgesetze für das ehemals preußische Gebiet mit dem ergänzenden Recht der 

neuen Länder, herausgegeben von Weber (Becksche Verlagsbuchhandlung) 1951. 

b) Für älteres Recht 
Brauchi t sch , Verwaltungsgesetze für Preußen, 21.-24. Aufl. herausgegeben von 

Drews und Lassar, Berlin 1927 ff. 
Bleyer, Sammlung bayerischer Justiz- und Verwaltungsgesetze, München 1914. 
Bühler , Verwaltungsgesetze des Reichs und Preußens, Berlin-Leipzig 1931. 
S t ie r -Somlo-Köt tgen, Sammlung preußischer Gesetze staats- und verwaltungs-

rechtlichen Inhalts, München 1932. 

Nachschlagewerke 
v. Bi t t e r , Handwörterbuch der preußischen Verwaltung, 3. Aufl. 1928. 
Bla t t e i , Handbuch Nr. 17, Verwaltungsrecht (Herausgegeben im Forkel-Verlag, 

Stuttgart) ab 1946. 
Deutsche Rechtsprechung, herausgegeben in Verbindung mit der Schriftleitung der 

MDR. von Feuerhake, Band V: Öffentliches Recht, Loseblatt-Sammlung, ab 1950. 
Giese, hsg. v., Die Verwaltung. Schriftenfolge zur staatswissenschaftlichenFortbildung. 

Braunschweig 1950ff. 
Graf Hue de Grais -Peters , Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen 

und im Reich, 25. Aufl. Berlin, 1931. 
Merk , Handb. des bad. Verwaltungsrechts. 1925. 
Mosel, Handwörterbuch des Verwaltungsrechts, 4. Aufl. Leipzig, 1938. 
NJW-Fundhefte. Nachweis der Rechtsprechung, der Zeitschriftenaufsätze und selb-

ständigen Schriften. Heft 3, öffentl. Recht. 1962 f. 
v. S tengel -Fle ischmann, Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 

Berlin, 1911—1914. 
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Zeitschriften 
Archiv des öffentlichen Rechts, Tübingen ab 1886. 
Bayer. Verwaltungsblätter. Neue Folge ab 1955. 
Der öffentliche Dienst, Stuttgart und Köln ab 1948. 
Die öffentliche Verwaltung, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik, 

Stuttgart und Hagen i. W. ab 1949. 
Deutsches Verwaltungsblatt (früher: Deutsche Verwaltung), Zeitschrift für Verwal-

tungsrecht, Köln-Berlin ab 1949. 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Tübingen ab 1907. 
Justiz und Verwaltung, Hamburg ab 1950. 
Zeitschrift für öffentliches Recht, Wien ab 1923. 

Nicht mehr erscheinen: 
Annalen des Deutschen Reichs. München-Berlin-Leipzig von 1871—1932 
Deutsche Verwaltung (ab 1934 Organ der NSDAP) Berlin 1923—1944. 
Fischers Zeitschrift für Verwaltungsrecht (bis 1924: Fischers Zeitschrift für Praxis und 

Gesetzgebung der Verwaltung). Leipzig von 1879—1941. 
Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, Wien bis 1916. 
Reichsverwaltungsblatt, früher Preußisches Verwaltungsblatt, Berlin von 1878—1945. 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung usw. 1876—1939. 
Verwaltungsarchiv. Berlin von 1893—1942. 
Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltungsrechtspflege, Karlsruhe 1859—1936. 
Bayerische Verwaltungsblätter (bis 1925 Blätter für administrative Praxis, ab 1934: 

Deutsches Verwaltungsblatt), München 1851—1937. 
Württembergische Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung (ab 1931 : Verwaltungs-

rechtspflege), Stuttgart 1907—1938. 
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AB KÜRZLINGS VER ZEICH NI S 

AA(aA): anderer Ansicht 
allgemeine Ansicht 

aaO: am angegebenen Ort 
AbgO.: Abgabenordnung 
Abh.: Abhandlung 
ABl: Amtsblatt 
AB1AHK: Amtsblatt der Alliierten Hohen 

Kommission 
Abs.: Absatz 
a. F.: alte Fassung 
AG: Amtsgericht 

Aktiengesellschaft 
AGBGB: Ausführungsgesetz zum Bürger-

lichen Gesetzbuch 
ALR: Preußisches Allgemeines Land-

recht 
am.: amerikanisch 
aM: anderer Meinung 
AnDR: Annalen des Deutschen Reiches 

für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtschaft 

AngVersGes: Angestelltenversicherungs-

Anh: Anhang 
Anm.: Anmerkung 
Anz.: Anzeiger 
AO: Anordnung 
ArbBl: Arbeitsblatt 
ArchöffR: Archiv des öffentlichen Rechts 
Art.: Artikel 
Aufl.: Auflage 
AusfVO: Ausführungsverordnung 
A. V.: Ausführungsvorschrift 

Ausführungsverordnung 
AVAVG: Gesetz über Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung 
AVG: Angestelltenversicherungsgesetz 
AVO: Ausführungsverordnimg 
bad.: badisch 
bayer.: bayerisch 
BayerObLGZ: Sammlung von Entschei-

dungen des Obersten Landesge-
richts für Bayern in Gegenstän-
den des Zivilrechts 

BayerVerwBl: Bayerische Verwaltungs-
blätter 

BB: Der Betriebsberater 
BBG: Bundesbeamtengesetz 1963 
Bd: Band 
BDO : Bundesdisziplinarordnung 1952 
BezVG: Bezirksverwaltungsgericht 
BG: Beamtengesetz 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. : Bundesgesetzblatt 
BGHSt: Entscheidungen des Bundesge-

richtshofs in Strafsachen 
BGHZ: Entscheidungen des Bundesge-

richtshofs in Zivilsachen 
BHW: Bundesamt für Heimatwesen 
Bln.: Berlin 
brit. Z. : britische Zone 
Bundesanz. : Bundesanzeiger 
BFH: Bundesfinanzhof 
BVerfG: Bundesverfassungsgericht 
BVerwG: Bundesverwaltungsgericht 
b.-w: baden-württembergisch 
BWMB1: Ministerialblatt des Bundesmi-

nisters für Wirtschaft 
d: deutsch 
DAutR: Deutsches Autorecht 
DBG: Deutsches Beamtengesetz 1937 
DDR: Deutsche Demokratische Repu-

blik 
ders: derselbe 
DevGes: Gesetz über Devisenbewirt-

schaftung 1938 
DGO: Deutsche Gemeindeordnung 

1935 
d. h. : das heißt 
d. i. : das ist 
Dig.: Digesten 
Diss.: Dissertation 
DJZ: Deutsche Juristenzeitung 
DOG: Deutsches Obergericht 
DR: Deutsches Recht 
DRiZ: Deutsche Richterzeitung 
DRZ: Deutsche Rechtzeitschrift 
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DStRL: Veröffentlichung der Vereini-
gung der deutschen Staats-
rechtslehrer 

DurchfBek.: Durchführungsbekanntma-
chung 

DurchfVO: Durchführungsverordnung 
DV: Deutsche Verwaltung 
DVB1: Deutsches Verwaltungsblatt 
DVO: Durchführungsverordnung 
ebd.: ebenda 
EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürger-

lichen Gesetzbuch 
EGGVG: Einführungsgesetz zum Ge-

richtsverfassungsgesetz 
EGZPO: Einführungsgesetz zur Zivilpro-

zeßordnung 
Einl.: Einleitung 
EVwGO: Entwurf einer Verwaltungsge-

richtsordnung des Bundes 1954 
EWVRO: Entwurf einer Württembergi-

schen Verwaltungsrechtsord-
nung 1931 

Festg.: Festgabe 
Festschr.: Festschrift 
f ; f f : folgende 
Ffm.: Frankfurt a. M. 
FGG: Gesetz über die freiwillige Ge-

richtsbarkeit 
FPflVO: Fürsorgepflichtverordnung 1924 
FStrG: Bundesfernstraßengesetz 1953 
G, Ges.: Gesetz 
GastGes: Gaststättengesetz 1930 
GBl: Gesetzblatt 
GB1DDR: Gesetzblatt der Deutschen De-

mokratischen Republik 
GemMinBl: Gemeinsames Ministerialblatt 
Gen: Genossenschaft 
ges.: gesamt 
GewO: Gewerbeordnung 1869 
GG: Grundgesetz für die Bundes-

republik Deutschland 
GmbH: Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 
GMB1: Gemeinsames Ministerialblatt 
GO: Gemeindeordnung 
GrSSt: Großer Senat für Strafsachen 
GrachArch, Beitr.: Gruchots Beiträge zur 

Erläuterung des deutschen 
Rechts 

GS: preußische Gesetzsammlung 
GVB1: Gesetz- und Verordnungsblatt 

GVG: Gerichtsverfassungsgesetz 
hamb.: hamburgisch 
Handb.: Handbuch 
Hbg.: Hamburg 
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und Preußisches Verwaltungs-
blatt 

RV: Reichsverfassung 
RVA: Reichsversicherungsamt 
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1. Abschnit t 

GRUNDLAGEN 

Erstes Kapitel 

Begriff der Verwaltung 

1. Platz der Verwaltung im Staatsaufbau 
a) Stat ische Kräf te 

Der Mensch wird zum Menschen dadurch, daß er nach bestimmten Plänen 
handelt. Instinkt und undurchdachte Reaktionen mögen auch bei ihm eine Bolle 
spielen. Aber alle Handlungen von einiger Bedeutung werden vorher durchdacht, 
und der durch die Handlung eintretende Erfolg oder Mißerfolg wird wenigstens 
in groben Zügen erwartet, erhofft oder befürchtet. Wenn die Geistesarbeit des 
Entschlusses oder Beschlusses beendet ist, wird er in der Wirklichkeit 
durchgeführ t , wobei es dann von der Stärke und Geschicklichkeit des Durch-
führenden und von den äußeren Umständen abhängt, welches Ergebnis die 
Durchführung hat, ob die Wirklichkeit dem im Entschluß enthaltenen Zukunfts-
bild entspricht oder nicht. Genau wie der Einzelmensch verhalten sich 
menschliche Gemeinschaf ten . Auch sie werden zu einer solchen im Unter-
schied zu tierischen Horden erst dann, wenn sie fähig sind, als Gemeinschaft 
bestimmte Entschlüsse oder Beschlüsse zu fassen. Diese Beschlüsse müssen, 
wenn die Gemeinschaft nach außen in Erscheinung treten will, in der Wirklich-
keit durchgeführt werden. Wiederholt sich der Vorgang, so entsteht ein sinn-
voller Aufbau der Handlungen der Gemeinschaft. Sie lebt ein menschlich ver-
nünftiges Leben wie der Einzelmensch. 

Um ein derartiges Leben führen zu können, bedarf der Einzelmensch eines 
geordneten Körpers, der ihm sowohl die Entschlußfassung als auch die Durch-
führung des Entschlusses ermöglicht. Genau so bedarf die Gemeinschaft einer 
bes t immten Ordnung, die dafür sorgt, daß sie einen Willen bilden und voll-
ziehen kann und ferner, daß die Stellung der Gemeinschaft zu ihren Mitgliedern 
und die Beziehungen der Mitglieder untereinander geregelt werden. 

Eine der wichtigsten menschlichen Gemeinschaften ist der Staat . Auch er 
muß einen Willen bilden und muß, um nach außen in Erscheinung zu treten, 
diesen Willen in die Tat umsetzen, in der Wirklichkeit vollziehen. Die Willens-
bildung kann voller Unruhe sein, wie sie in blutigen Bürgerkriegen oder in 
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parlamentarischen Kämpfen erscheint. Der nach ihrem Ende sichtbare Ent-
schluß aber ist etwas Festes, das ruhende, s t a t i s c h e E l e m e n t des Staates. 
Dabei kann es sich handeln um eine Verfassung als ein besonders feierlicher 
und auf lange Sicht gefaßter Entschluß, ähnlich dem Vorsatz eines Menschen, 
der bei einer feierlichen Gelegenheit für sein ferneres Leben bestimmte Grund-
sätze aufstellt; sie wird i. a. als eine rechtliche Ordnung angesehen, die das 
Verhältnis der obersten Staatsstellen untereinander, die Rechtsbeziehungen 
zwischen Staat und Staatsbürger und die Staatsfunktionen regelt1). Oder es 
handelt sich um Gesetze als Resultate der Gesetzgebung, die die Richt-
linien für einzelne Lebenserscheinungen aufzeigen8). Sie können leichter um-
gestoßen werden als die auf lange Sicht berechnete Verfassung. 

b) Dynamische Kräfte 

Die Verwirklichung der in Verfassung und Gesetzen erkennbaren Entschlüsse 
ist die Aufgabe von außerhalb der Verfassungs- und Gesetzgebung liegenden 
Kräften. Sie sind abhängig teils von dem Inhalt der Entschlüsse, teils aber von 
Ereignissen, die entweder durch sie erst ausgelöst werden oder die von außen 
her an die zu verwirklichenden Entschlüsse herantreten, sie fördernd oder 
hemmend. Diese „handelnde Staatsgewalt" ist voller Dynamik3) . 

Die handelnde Staatsgewalt nun kann sich in drei verschiedenen Funktionen 
äußern: Als Rechtsprechung ist sie auf die Erhaltung der bestehenden Rechts-
ordnung gerichtet; ihr letztes Ziel ist es, bedrohtes Recht zu schützen und ver-

x) Aristoteles, Politik IV, 1: „Die Verfassung ist jene Ordnung für die Staaten, die 
sich auf die Magistraturen bezieht, die Art ihrer Verteilung regelt und bestimmt, welches 
der herrschende Faktor im Staat und welches das Ziel der jeweiligen politischen Gemein-
schaft ist; die Gesetze aber sind es, die gesondert von jenen Verfassungsbestimmungen 
die Norm abgeben, nach der die Regierenden regieren und den Übertretern wehren 
sollen." — Wie weit die Verfassung in einer Verfassungsurkunde („formale Verfassung") 
oder in sonstigen Rechtsquellen („materielle Verfassung") enthalten ist, hat das Staats-
recht zu klären; immer noch wichtig: Triepel, Festschr. f. Laband 1908, II, 305; jedoch 
Vorsicht bei dem Vergleich mit angloamenkanischem Recht, z. B. sweeping clause, das 
für europäische Verhältnisse nicht paßt. — Vgl. auch G. Jellinek, Staatslehre, 
337 ff. 

2) Die Frage, was im einzelnen unter Gesetz zu verstehen ist, hat das Staatsrecht 
zu klären. „Das Wort Gesetz gehört zu den vieldeutigsten in der Sprache der Wissen-
schaft und des täglichen Lebens" sagt G. Jellinek, Gesetz und Verordnung, 226; vgl. 
auch Wenzel, Der Begriff des Gesetzes, 32ff.; für die Wiener Schule: Roß, Rechtsquellen, 
371 ff. — Zu Gesetzen als Verwaltungsrechtsquellen s. unten S. 66 ff. 

8) Fleiner, Institutionen, 120. — Die Verweisung'auf die menschlichen Tätigkeiten 
der Entschlußfassung und der Durchführung dient nur einer ersten Verdeutlichung. Sie 
enthält keineswegs eine Erklärung der komplizierten Verhältnisse zwischen den einzelnen 
Staatstätigkeiten. Schon Aristoteles, Politik IV, 14, betont das, indem er unter Hinweis 
auf [die von ihm betrachteten über 100 Verfassungen vor jeder Schabionisierung 
warnt. 
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letztes wiederherzustellen1). Als Verwaltung ist sie Tätigwerden im Dienst 
der allgemeinen Aufgaben und Zwecke der Öffentlichkeit oder zur Befriedigung 
ihrer Interessen oder Kulturbedürfnisse. Mit allen geistigen, technischen und 
ökonomischen Mitteln, welche die Gesetze nicht verbieten, greift sie schöpferisch 
und selbsttätig in das Leben ein. Sie hat insofern keine solch unmittelbare Bin-
dung an das Gesetz wie die Rechtsprechung, als sie ihm nur die Richtlinien 
und Schranken ihres Handelns entnimmt. Die Rechtsanwendung ist ihr deutlich 
nur Mittel zum Zweck8). Als Wirtschaf tsordnung ist sie die Regelung des 
gesamten Wirtschaftslebens des Staates oder sonstiger Hoheitsträger. Die in 
ihnen zusammengeschlossene Gemeinschaft muß entscheiden, ob sie in einer in 
jeder Beziehung gebundenen, in einer völlig freien oder in einer durch eine 
mittlere Lösung bestimmten Wirtschaft leben will3). 

2. Grenzen des Begriffs 

a) Negat ive Umschreibung 

Vergleicht man die Umschreibungen der einzelnen Staatstätigkeiten, so fällt 
auf, daß Rechtsetzung und Rechtsprechung sich schon ohne näheres Eindringen 
in Einzelheiten in verständlicher Weise umschreiben lassen, während das bei der 
Verwaltung nicht der Fall ist. So liegt es nahe, die Verwal tung negativ zu 
bestimmen als diejenige F u n k t i o n der Staatsgewalt, welche übrig b l e i b t , 
wenn man Rechtse tzung und Rechtsprechung abzieht . Damit ist, wie 
nie verkannt wurde4), eine nur sehr ungenaue Erkenntnis verbunden. Außerdem 

Diese Definition — im Anschluß an Anschütz, WeimV. 1933, Vorb. vor 
Art. 102 und Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts 1954,39 — gibt m. E. 
die deutlichste Vorstellung. Weitere Definitionsversuche z. B.: Thoma, HdbchddStR. II, 
129; OVG. Lbg. 6, 347; Jahrreiß, Ref. auf dem 37. d. Juristentag, 31; Dernedde in: 
ZJB1.1949,102; Bachof, Klage auf Vornahme einer Amtshandlung, 18; Turegg in: NJW. 
1953,1201. — Zu stark das Organisatorische betont Friesenhahn in: Festschr. f. Thoma, 
1950, 27. — Das Recht ist nach moderner Ansicht auch bei der Rechtsprechung nicht 
Selbstzweck in dem Sinne von: Fiat justitia, pereat mundus, wie noch Fleiner, In-
stitutionen, 7, ausführt; denn auch die Rechtsprechung hat die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen ihrer Maßnahmen nicht aus dem Auge zu verlieren. 

a) Damit ist noch keine Definition der Verwaltung gegeben. Eine solche ist wegen 
ihrer Vielgestaltigkeit nicht möglich; sie kann vielmehr nur beschrieben werden, vgl. 
unten S. 21. Alle Definitionsversuche erschöpfen sich in der Aufzählung einzelner Ver-
waltungszweige und der schon von Stahl, Philosophie des Rechts gebrauchten Wendung, 
daß die Verwaltung kein Recht setze, sondern „die Leitung der gemeinsamen Tätigkeit 
für Zwecke" habe. — Wegen der Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Recht-
sprechung und Verwaltung verzichtet z. B. § 79 Abs. 2 BVerfGG. auf eine Festlegung 
und spricht schlechthin von „Entscheidungen" für beide Bereiche: vgl. schon Stier-
Somlo, in: Festschr. f. Laband, 1908, II, 513. 

8) Vgl. unten S. 49 ff. 
4) Neuerdings noch Rosenberg, aaO. 
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leidet sie — abgesehen von der Nichtbeachtung der Wirtschaftsordnung — an 
dem Mangel, heterogene Staatstätigkeiten unter dem Begriff der Verwaltung 
zusammenzuschließen. 

b) Verwaltung und Regierung 

Dasjenige nämlich, was nach Abzug von Rechtsetzung, Rechtsprechung und 
neuerdings noch Wirtschaftsordnung als „Exekutive" übrig bleibt, ist teils 
Regierung und teils Verwaltung. Regierung ist eine die allgemeinen und grund-
sätzlichen Richtlinien ausarbeitende Tätigkeit, die angibt, in welcher Weise die 
in Verfassung und Gesetzen enthaltenen Gedanken in der Wirklichkeit durch-
gesetzt werden sollen. 

Beispiel: 
Außenpolitische Maßnahmen, Beziehungen zwischen" den Gliedstaaten eines 
Bundesstaates, parlamentarische Entscheidungen, Bestimmung der politischen 
Richtlinien (Art. 66,112,113 GG.), Präsidialentscheidungen wie Gnadenerweise, 
Ordensverleihungen usw. 

Verwaltung dient der Durchführung der Regierungsrichtlinien im täglichen 
Leben oder verwirklicht die Gesetze in beschränkterem Umkreis1). Alle Möglich-
keiten umfassende Grenzen zwischen beiden lassen sich nicht aufzeigen. Doch 
sind die Arten der Regierungstätigkeit beschränkt dadurch, daß i. a. ein spezieller 
gesetzlicher Hinweis auf ihr Vorhandensein zu fordern ist. Rechtlich wird 
Regierungstätigkeit i. a. durch das Staatsrecht, Verwaltungstätigkeit durch das 
Verwaltungsrecht erfaßt. Die Beachtung des Unterschiedes zwischen beiden ist 
wichtig. Ein Staatswesen kann nicht gedeihen, wenn die an der Spitze stehende 

Schneider, Gerichtsfreie Hoheitsakte: „Der Regierungsakt unterscheidet sich 
vom VA. wie der Operationsplan des Feldherrn von den Befehlen aller unteren Stellen." 
— Vgl. auch R. Smend, Die politische Gewalt im Verfassungsstaat, 1923, 16 unter 
Berufung auf L. von Stein, R. v. Mohl, C. Frantz. — In bezug auf das Verhältnis zwischen 
Regierung und Verwaltung ist die negative Abgrenzung nicht unangebracht: Alles, was 
nicht Regierung ist, ist Verwaltung. — Die Ausführungen bei Fleiner, Institutionen, 
4, mit der Wendung, daß „Vollziehung, und Regierung . . die zwei Seiten der dritten 
staatlichen Funktion . . , der Verwaltung im engeren Sinn" darstellen sollen, 
geben nach neuerer Ansicht nicht die grundlegende Gegenüberstellung. „Vollziehung" 
ist sowohl Aufgabe der Verwaltung als der Regierung, aber nicht die einzige Aufgabe, 
da beide außerdem eigenständige Arbeiten zu erfüllen haben. Richtig an der auch 
von Fleiner vertretenen klassischen Auffassung ist, daß Verwaltung und Regierung zu 
ein und derselben Staatsgewaltsfunktion, der Exekutive, gehören. Die Regierung ist 
nach dem gegenwärtigen Aufbau des deutschen Staatswesens keine eigene Staatsgewalts-
funktion (im politischen Tageskampf die „vierte Funktion" genannt). Da sich Inhalt 
und Organisation nicht decken — vgl. im Text zu c) —, kann es zudem vorkommen, daß 
Verwaltungsstellen Regierungstätigkeit und daß Regierungsstellen Verwaltungstätigkeit 
ausüben. — Weiteres Schrifttum bei Wemicke, Bonner Kommentar, Art. 19 Anm. II,4g; 
Rumpf, aaO., insb. Vergleich mit französischem (actes de gouvernement) und englischem 
Recht (acts of State). 
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Regierung sich allzu sehr um Einzelheiten kümmert oder wenn anderseits die 
dezentralisierten Verwaltungsstellen zu große Freiheit haben. 

c) Verwaltung und Verwaltungsorganisat ion 
Von einer anderen Blickrichtung wie die Unterscheidung der Verwaltung von 

Rechtsetzung, Rechtsprechung und Wirtschaftsordnung einerseits sowie Re-
gierung anderseits geht die Unterscheidung zwischen Verwaltung im gegenständ-
lichen Sinn und Verwaltungsorganisation aus. Verwaltung im gegenständlichen 
Sinn ist die bisher — wenigstens in groben Umrissen — beschriebene öffentliche 
Tätigkeit. Verwaltungsorganisation sind die öffentlichen Stellen, Behörden, 
Bediensteten, die sich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigen. Jedoch decken 
sich Verwaltungsinhalt und Verwaltungsorganisation nicht entsprechend. Es 
kann sein, daß Verwaltung von nicht der Verwaltungsorganisation angehörenden 
Stellen ausgeübt wird und daß Verwaltungsstellen inhaltlich nicht zur Staats-
gewaltsfunktion der Verwaltung gehörende Tätigkeiten ausüben1). Im Wege der 
Auslegung ist zu ermitteln, welchen Begriff der Verwaltung die einzelnen Ge-
setze meinen. 

Beispiel: 
§4 EGGVG.: Verwaltung im gegenständlichen Sinn; Art. 83ff. GG.: Ver-
waltungsorganisation. 

Das Verwal tungsrecht b e s c h ä f t i g t sich primär mit der Verwal tung 
im gegens tänd l i chen Sinn. Vor der Darstellung der rechtlichen Zusammen-
hänge bedarf jedoch der zu untersuchende Gegenstand, die Verwaltung, näherer 
Umschreibung. 

3. Entwicklung des Begriffs 
a) Antike 

Durch griechische Staatslehrer wurden bereits einige Gedanken erörtert, die auch 
später immer wieder in Erscheinung treten. Die Festlegung eines Verwaltungsbegriffs 
beginnt mit seiner Unterscheidung von der Rechtsetzung. Hierbei treten die organi-
satorischen Fragen in den Hintergrund. Nach Piatons Ansicht ist Verwaltung mindestens 
ebenso wichtig wie Gesetzgebung. Insbesondere hält er es für „einfältig", Gesetze über 
Einzelheiten zu geben. Denn die edle menschliche Haltung, auf die im Staate alles an-
kommt, entsteht weder noch bleibt sie, „durch Wort und Schrift zum Gesetz gemacht"2). 
Und gar „über Markt und Marktverkehr, über die Erhebung von Zöllen" usw. den 
leitenden Stellen im Staate etwas vorschreiben zu wollen, hält er für unanständig. Er 
überläßt der Gesetzgebung im Grunde nur drei Aufgaben, nämlich die Größe des 
Staates festzulegen, die ständische Gliederung aufrechtzuerhalten und jede Neuerung 
im Eiziehungswesen zu unterdrücken3). Aristoteles grenzt die Tätigkeiten nicht so 

!) Vgl. unten S. 37 ff. 
a) Politeia p. 425 b. 
8) Den im „Staatsmann" enthaltenen Gedanken, daß im Staat überhaupt keine 

absolut bindenden Gesetze vorhanden sein sollten, sondern der Herrscher nach der aus 
der Idee der Gerechtigkeit schöpfenden philosophischen Einsicht für jeden Einzelfall die 
ihm innewohnende Norm finden soll, geben die „Gesetze" als nicht realisierbar auf. 
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streng voneinander ab, sondern meint, daß weitgehend der Einzelfall entscheiden mässe. 
Allgemeine Richtlinien werden durch das Gesetz gegeben (vonos). Für den Einzelfall ist 
eine von ihm zu unterscheidende klärende Entscheidung erforderlich (<prnpianct). Das ist 
eine nur gegenständliche Abgrenzung von Gesetzgebung und Verwaltung. Organi-
satorisch liegt bei Aristoteles im Anschluß an die athenische und andere direkte Demo-
kratien beides bei den gleichen Stellen. Sowohl die Gesetzgebung als auch Verwaltungs-
maßnahmen für den Einzelfall erfolgen durch Volksbeschluß. Insbesondere denkt 
Aristoteles auch dann, wenn er verschiedene Teile innerhalb der Staatstätigkeit unter-
scheidet, nicht an die Erledigung dieser Tätigkeiten durch verschiedene Staatsorgane. 
Beachtlich sind für ihn immer nur materielle Unterschiede1). In diesem Zusammenhang 
äußert Aristoteles zum ersten Male die späterhin so oft wiederholte Ansicht, daß Gesetze 
stets Allgemeinsätze seien, während sich die Verwaltung mit der Durchführung staatlicher 
Maßnahmen im konkreten Einzelfall zu befassen habe2). — Die Unterscheidung von 
Gesetzgebung und Verwaltung, je nachdem ob eine abstrakte, eine unbestimmte Vielzahl 
von Fällen normierende Regel oder eine den Einzelfall regelnde Bestimmung geschaffen 
werden soll, wird dann später von der griechischen Philosophie und Rechtslehre, nament-
lich unter dem Einfluß der Stoa, betont3). 

Die römische Republik kommt zu den gleichen Unterscheidungen, wobei wohl weit-
gehend das griechische Vorbild maßgeblich ist. Eine organisatorische Trennung beider 
Staatstätigkeiten findet nicht statt. Die leges, denen später die plebiscita gleichgestellt 
werden, setzen nicht nur Rechtsregeln, sondern regeln auch eine Menge Verwaltungs-
fragen, wie z. B. die Gründung von Kolonien, die Assignation von Gemeindeland an 
Private, die Verleihung des Bürgerrechts, Verbannungen. Im Laufe der Zeit wandelt 
sich das Verhältnis zwischen der Vertretung der Bürgerschaft einerseits und Magistraten 
und Senat anderseits. Je stärker die Stellung der Plebs wird, desto größer ist die Zahl 
der Verwaltungssachen, die die Komitien an sich ziehen oder hinsichtlich welcher sie sich 
die Entscheidung vorbehalten4). Die Erledigung erfolgt in einheitlicher Form durch 
Beschluß der Zenturiats- oder später auch der Tributkomitien. Gegen das Ende der 
Republik und während des Prinzipats verschwindet der Unterschied zwischen Gesetz-
gebung und Verwaltung allmählich. Die Grenzlinien zwischen lex, senatus consultum 
und magistratischem Edikt einerseits und den Konstitutionen der Principes werden 
immer unklarer, bis schließlich mit der Errichtung der zunächst tatsächlichen, seit 
Diokletian auch rechtlich absoluten Monarchie sich die gesamte Rechtsetzung und die 
gesamte Verwaltung in der Hand des Kaisertums vereint. Am längsten hält sich noch 
die Selbständigkeit der Rechtsprechung, die zur Zeit der absoluten Monarchie jedoch 
ebenfalls völlig in den Machtbefugnissen des Kaisers aufgeht. 

Diese Vorgänge sind bedeutungsvoll für die Entwicklung des Verwaltungsbegriffs 
in allen Zeiten und für seine Festlegung in der Gegenwart und den ihr unmittelbar 
vorausgehenden Perioden. 

b) Äl te re r J u s t i z s t a a t 
Anderseits genügt ein Rückgriff bis zum Beginn der Neuzeit, um zu einer für die 

Gegenwart ausreichenden Klärung zu kommen. Das Reichsrecht dieser Zeit sieht die 
Gesetzgebung als einen Bestandteil der Staatsgewalt an, der nur mit Zustimmung des 

») Politik IV, 14. 1297ff. 
2) Politik III, 16; vgl. die eingehenden Erörterungen bei Georg Jellinek, Gesetz 

und Verordnung, 38, 39. 
*) Noch erkennbar in den Digesten L 2 D der legg. 1, 3 in Äußerungen des Chrysyppos, 

die dort aufgenommen sind. 
4) Kaiiowa, Rom. Rechtsgesch. 1,410ff., Mommsen, Rom. Staatsrecht III, 1. 
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Volkes, praktisch der an seine Stelle getretenen meliores terrae, also späterhin der 
Reichsstände, angewandt werden kann. Seit dem Westfälischen Frieden erwerben die 
Reichsstände in weitem Umfang die Landeshoheit und schreiben sich ein Koimperium 
zu, so daß sie für sich nicht nur ein Zustimmungsrecht an den Reichsgesetzen, sondern 
Anteil an ihrem Erlaß in Anspruch nehmen. Dementsprechend treten auch die Ver-
waltungsbefugnisse der Zentralgewalt immer mehr in den Hintergrund. Wo überhaupt 
seit dem 16. Jahrhundert noch von Reichs wegen verwaltet wird, geschieht das durch 
die Reichskreise und durch die Landeshoheit im Auftrage des Reichs1). Wie auf vielen 
anderen Gebieten treten auch hier die einzelnen Territorien an seine Stelle. In ihnen 
besteht zunächst noch eine den Verhältnissen im Reich parallel laufende Mitwirkung 
der Stände in allen Staatsangelegenheiten, insbesondere der Gesetzgebung. Die Stellung 
der Landesherren wird jedoch auf dem Gebiet der inneren Verwaltung ständig stärker. 
Von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit sind die Lehren der Reformatoren, 
die durch äußere Ereignisse gezwungen werden, die kirchliche Organisation mehr und 
mehr in den Staat einzubauen. Sie gewinnen dadurch an der Existenz des Staates in 
seiner jeweiligen Form ein vitales eigenes Interesse. Seine Rechtfertigung ergibt sich aus 
der Erfüllung seiner Pflichten ihnen gegenüber, weshalb der Paulinische Satz, daß alle 
Obrigkeit von Gott stamme, eine bis dahin nicht gekannte Bedeutung erlangt. Die 
Landesherren beginnen, sich als Träger der ihrer Absicht nach unveräußerlichen und 
unteilbaren Staatsgewalt zu betrachten. Sie halten sich für verpflichtet, alles dasjenige 
anzuordnen und, um ein damals aufkommendes Wort zu gebrauchen, zu verordnen, was 
für die irdische Glückseligkeit und das himmlische Seelenheil der Untertanen erforderlich 
scheint2), ohne sich dabei an das ständische Gesetzgebungsverfahren zu halten. 

Für den einzelnen Staatsbürger und seine Angelegenheiten ist es — wenigstens 
zunächst — von nicht allzu erheblicher Bedeutung, durch welche Stelle eine ihn betreffende 
Maßnahme des Staates ergeht. Denn die um diese Zeit in Praxis und Theorie zur Herr-
schaft gelangende Auffassung besagt, daß die Beziehungen zwischen der öffentlichen 
Gewalt und den einzelnen Bürgern durch die Entscheidung ordentlicher Gerichte 
zu regeln seien. Diese Auffassung ist maßgeblich für die Staatsform, die als älterer 
Justizstaat bezeichnet wird. Da die Anfänge des Systems in Deutschland mit dem 
Beginn der territorialen Staaten zusammenfallen, konkurrieren von vornherein mehrere 
Gerichte untereinander. Es bedeutet zunächst noch einen Sieg der zentralen Reichs-
leitung, als 1495 die Einsetzung eines Reichskammerger ich ts gelang. Dieses Gericht, 
das seinen Sitz in Frankfurt, später in Speyer, seit 1693 bis zu seinem Ende im Jahre 1806 
in Wetzlar hatte, stand über den territorialen Gerichten. Es konnte Streitigkeiten 
zwischen reichsunmittelbaren oder reichsmittelbaren Gewalten erledigen, aber auch 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden und Untertanen klären. Gegenüber den 
Landesgerichten hatte das Reichskammergericht den Vorzug der Unabhäng igke i t 
von landesher r l ichen Befehlen. Außer dem Reichskammergericht konnte für 
gewisse Fälle der einige Zeit später gegründete Re ichshof ra t in Wien angerufen werden. 

Die prozessuale Form für die Austragung von Meinungsverschiedenheiten für die 
öffentliche Verwaltung ist nur denkbar bei einer entsprechenden Ansicht über die öffent-
liche Gewalt. Die S taa t sgewal t und überhaupt die öffentliche Gewalt wird hiemach 
nicht als Einheit angesehen. Man kennt keine Einheit des Imperiums. Sie ist vielmehr 
eine Summe der von Fal l zu Fal l vom Inhaber zu beweisenden Hohei t s -
rech te oder Regalien. Diesen Regalien stehen die ebenfalls zu beweisenden wohl-
erworbenen Rechte (jura quaesita) der Untertanen gegenüber. Lange Zeit sind alle 

*) Vgl. z. B. Ordnung und Reformation guter Polizei von 1530, Tit. 23ff. 
2) Gierke, Genossenschaftsrecht I, 536. 
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Arten von Hechten grundsätzlich gleichberechtigt. Immer häufiger aber wird das Vor-
liegen eines Staatsnotrechts (jus eminens) anerkannt, welches den Landesherren 
allmählich ein tatsächliches Übergewicht verleiht. Es entspricht allerdings justizstaat-
lichem Denken, auch demjenigen, der einem jus eminens weichen muß, eine Ent-
schädigung zuzubilligen. 

Beispiel: 
Im Mittelalter kam der Fremde, der irgendwo zuzog, unter die neue Grund-
herrschaft. Sie „fing den Wilden", d. h. den Fremden , ein. Bei dem meist herr-
schenden Menschenmangel hatte jede Grundherrschaft ein Interesse an recht 
regem Zuzug. Zuständig war regelmäßig die örtliche Herrschaft des Zuzugsortes. 
In diesen allgemeinen Rechtszustand schnitt ein Sonderrecht der Kurpfalz ein. 
Der Kurfürst von der Pfalz behauptete seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts 
ein ihm zustehendes Wildfangrecht auch für die seinem Land benachbarten 
Gebiete anderer Territorien. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erhob die Reichs-
ritterschaft am Rhein und in Franken Klage vor dem Reichskammergericht, weil 
der Kurfürst von der Pfalz in ihren Gebieten sich widerrechtlich die Gerichtsbar-
keit angemaßt habe1). 

Von vornherein war es unmöglich, sämtliche Angelegenheiten der öffentlichen Ver-
waltung vor ordentliche Gerichte zu bringen. Ein Teil schied sofort aus und unterlag 
nicht der richterlichen Nachprüfung. Diese Angelegenheiten waren die Regierungs-
sachen im Gegensatz zu den Justizsachen, die durch die ordentlichen Gerichte 
nachprüfbar waren. Die Grenze ist flüssig und häufig Gegenstand langwieriger 
Prozesse. 

Allmählich aber verschiebt sie sich auch hier immer mehr zugunsten der Regierungs-
sachen. Die Stellung der Landesherren wird, gestützt auf ihre nunmehr religiös fundierte 
Berufung, sodann infolge der mit der Neuzeit beginnenden naturrechtlichen eudämoni-
stischen Anschauung vom Staatszweck immer stärker. Die Aufgaben, die vom Staat 
nach dieser Ansicht zu erledigen sind und die automatisch infolge der größeren Kom-
pliziertheit der allgemeinen Lebensverhältnisse allmählich immer umfangreicher werden-
den Eingriffe der Allgemeinheit in den Lebensbereich des einzelnen werden vom Landes-
herrn erledigt. Da so seine Aufgaben und Rechte sich an dem Staatszweck messen, liegt 
es nahe, daß er sich nun umgekehrt auf die salus publica beruft, um von ihm behauptete 
Rechte, die häufig in der Form von jura eminentia auftreten, ausüben zu können. Das 
geschieht dann allmählich unabhängig davon, ob seine Anordnungen der bisherigen 
Rechtslage und den bisher bestehenden Rechten widersprechen oder nicht. 

c) Absoluter Staat 

So kommt schließlich seit dem beginnenden 17. Jahrhundert die gesamte Staats-
gewalt in die Hand des Landesherrn, der zum absoluten Monarchen wird. Damit 
verschwindet jeder materielle und organisatorische Unterschied zwischen einzelnen 
Staatsmaßnahmen. Der absolute Monarch ist für alles verantwortlich, ihm ist alles 
verantwortlich. Er regiert, verwaltet, setzt Recht und spricht Recht nach den Richtlinien 
und in den Formen, die ihm geeignet erscheinen. Die herrschende naturrechtliche Theorie 
unterbaut diese Stellung des Landesherrn, „da nach Naturrecht und allgemeinem 
Staatsrecht eigentlicher und ordentlicher Weise nur Regent und Untertan existie-

x) Einzelheiten bei Stammler, Deutsches Rechtsleben, 242ff. (Wildfangrecht der 
Kurpfalz). 
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ren"1). Als Grund für die Entstehung eines solchen Verhältnisses nimmt diese Lehre einen 
S t a a t s g r ü n d u n g s v e r t r a g an, für den das Volk dem Fürsten alle Befugnisse, deren 
er zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt bedarf, übertragen hatte. Es ist „principium, 
daß ein Landesherr alles dasjenige tun kann, was zum gemeinen Besten und zur Wohlfahrt 
des Landes gereicht". Dann muß er aber auch volle Berechtigung auf diesem Gebiet 
haben derart, „daß kein subditus sich hierbei eines begründeten juris contra dicendi 
anmaßen kann"2). Die wohlerworbenen Rechte werden dadurch bedeutungslos, denn 
jedes derartige Recht muß weichen, „sobald es mit der Wohlfahrt des ganzen in 
Collision kömmt und aus diesem Grunde die Aufhebung desselben notwendig wird"3). 
In dem jus eminens geht sowohl die früher noch davon unterschiedene Gesetzgebung 
(jus legis constituendae) als auch die oberste Rechtsprechungsgewalt auf. Alle Rechte 
und Pflichten des Staates gegen seine Bürger und Schutzverwandten vereinigen sich in 
dem Oberhaupt desselben. Das Recht, Gesetze und die allgemeinen Polizeiverordnungen 
zu geben, dieselben wieder aufzuheben und Erklärungen darüber mit Gesetzeskraft zu 
erteilen, ist ein Majestätsrecht (pr.ALR. §§ 1, 6, II, 13). 

Die Gesetzgebung wird nur innerhalb des Behördenapparates von der übr igen 
Verwa l tungs t ä t i gke i t unterschieden, indem man bestimmte Gegenstände als in 
einem besonderen Verfahren zu regeln bezeichnet. Als Gesetz versteht man dabei eine 
„Verordnung, durch welche die besonderen Rechte des Bürgers bestimmt oder die 
gemeinen Rechte abgeändert, ergänzt oder erklärt werden sollten" (Einl. pr. ALR. § 7). 

Auch die Rechtsprechung ist lediglich aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Arbeits-
teilung auf besondere Gerichtsbehörden übertragen, so z. B. für Brandenburg-Preußen 
durch ein Reglement von 1749, wonach „regulariter alle Prozeßsachen, welche das 
Interesse privatim vel jura partium quarum interest betreffen, bei denen jedenorts 
bestellten ordentlichen Justizcollegies verordnet und dediziert werden müssen". Aber 
jederzeit besteht bei dieser Kabinettsjustiz die Möglichkeit des Eingriffs des Fürsten 
durch einen Machtspruch. 

Beispiel: 
Christ. Arnold, Pommerzig-Neumark'hatte von seinem Vater eine Erbmühle, 
die seit langem im Besitz der Familie Arnold war, gekauft. Als Erbbesitzer 
mußte er an die gebietende Herrschaft, den Grafen von Schmettau, Pacht zahlen. 
Hierzu war er seiner Behauptung nach seit 1771 nicht mehr in der Lage, weil 
sein Nachbar, der Landrat von Gersdorf, der am Oberlauf des Wassers, welches 
die Mühle trieb, ein Gut besaß, Wasser zum Teil für sich gebrauchte und damit 
den regelmäßigen Lauf der Mühle verhinderte. 1779 mußte der Müller zwangs-
räumen, nachdem das Gericht zugunsten des Verpächters Schmettau entschieden 
hatte mit dem Hinweis, daß Arnold sich an den Landrat von Gersdorf halten 
müsse. Der Ersteher überließ die Mühle von Gersdorf, der sie an einen Dritten 
weiterverkaufte. Nach längeren Verhandlungen vor den Verwaltungsbehörden 
verklagte Arnold darauf von Gersdorf mit dem Antrag auf Wiedereinräumung 

1) Pütter, Beyträge 1,165. Es wurden aber auch, insbesondere aus Süddeutschland 
stammende, Gegenstimmen laut, z. B. Moser, Von der teutschen Reichstände Landen, 
§ 1187: „Weiter bedient man sich schon jetzt als einer Universal-Staatsmedizin des 
Grundes: Das Beste und die Erfordernis des Staates ist das höchste und oberste Gesetz, 
welches allen anderen Gesetzen, Verträgen, Freiheiten, Herkommen und Verjährungen 
derogiert und den Regenten berechtigt, das Nötige zu verfügen, die Verträge und Privi-
legien wieder aufzuheben." 

2) v. Cramer, Wetzlarische Nebenstunden, 1755ff.. 13. Teil, lff., 87 ff. 
') Gönner, Staatsrecht, 776. 
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der Mühle. Er machte verschiedene Klagegründe geltend, verlor aber auch diesen 
Prozeß mit einer kleinen Ausnahme in erster Instanz (Neumärkische Regierung, 
Urteil vom 28.10.1779). In das darauf von Arnold eingeleitete Rechtsmittel-
verfahren vor dem Kammergericht in Berlin griff der König ein. Er verwies die 
Sache nochmals an die Neumärkische Regierung. Wiederum entschied diese zu-
ungunsten des Müllers aus den gleichen Gründen wie bisher. Das Kammergericht 
bestätigte als nächste und höchste Gerichtsinstanz dieses Urteil. Als es sich auf 
Vorhalt des Königs weigerte, seinen Standpunkt zu ändern, erließ dieser am 
11.12.1779 Kabinettordres, wodurch die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen 
die beteiligten Richter befohlen wurde. Durch Machtspruch vom 3.1.1780 ver-
urteilte der König darauf die Kammergerichtsräte, die an dem Urteil mitgewirkt 
hatten, zu Festungshaft. Schon am 20.12.1779 hatte Arnold seine Mühle wieder-
bekommen. Er erhielt weiterhin Schadensersatz, der von den verurteilten Richtern 
zu zahlen war1). 

d) R e c h t s s t a a t 
Die deutsche Rechtslehre konnte angesichts der alles beherrschenden Praxis 

des absoluten Staates keine seiner Ansicht entgegengesetzte Auffassung ent-
wickeln. Es fehlt zwar nicht an einzelnen Versuchen, die einheitliche Staats-
gewalt ihrem verschiedenartigen Inhalt gemäß aufzuspalten2). Im allgemeinen 
aber hatte sich das Naturrecht des 18. Jahrhunderts mit den herrschenden 
Z u s t ä n d e n ausgesöhnt . Der Anstoß zur weiteren Entwicklung kam vom 
Ausland. 

aa) Locke, Montesquien, Rousseau 
John Locke hat den seit Jahrhunderten andauernden Kampf zwischen Krone 

und Parlament in England vor Augen, der durch die glorreiche Revolution von 
1688 vorerst mit einer Zuständigkeitsbegrenzung beider Mächte beendet war. Bis 
dahin konnte der König ordonnances und proclamations ohne und statutes mit Zu-
stimmung der Stände erlassen, wodurch er weitgehend diejenigen Aufgaben, die wir 
als Verwal tungsmaßnahmen bezeichnen, unabhängig vom Parlament erledigte oder 
hinsichtlich welcher er, gestützt auf die sogenannte Prärogat ive 8) , Gesetze erließ. Durch 

*) Näheres bei Stammler, aaO. I, 413ff. 
*) So forderte z. B. Althusius zu Beginn des 17. Jahrhunderts für das ganze große 

Gebiet der Staatstätigkeit, das wir heute Verwaltung nennen, feste Regeln, die es von 
der sonstigen Staatstätigkeit trennen — Gierke, Althusius, 20ff. — Hugo Grotius, 
De jure belli ac pacis 1.1, c. III, VI, 2, stellt in Anlehnung an die aristotelische Ein-
teilung die Gesetzgebung als die auf das Allgemeine gerichtete Funktion der auf Er-
ledigung der Einzelangelegenheiten gerichteten Staatstätigkeit gegenüber. Von dieser, 
zerfallend in die äußere und die Finanzverwaltung, unterscheidet er dann noch die auf das 
dominium gerichtete riehterliche Tätigkeit. — Pufendorf, De jure naturae et gentium, 
VII, spricht von verschiedenen Gewalten im Staat, einer potestas legislatoria, potestas 
poenas sumendi, potestas judiciaria, potestas belli et pacis idemque foederum ferien-
dorum. Sie sind jedoch nicht partes potentiales und können nicht durch verschiedene 
Staatsorgane ausgeübt werden nisi regularis forma civitatis corrumpatur et irreguläre 
corpus resultet, male firmo duntaxat pacto cohaerens (VII, IV § 11). Es bleibt also auch 
bei ihm bei der einheitlichen Staatsgewalt. 

s) Zu ihrer heutigen, im Grunde gleichen Bedeutung, vgl. Rumpf, aaO. 109. 
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die bül of rights vom Dezember 1689 wird die neue alleinige Zuständigkeit des 
Parlaments für die Gesetzgebung festgelegt. Die Prärogative wird wesentlich einge-
schränkt. Diese Schwankungen veranlaßten die englische Staatsrechtslehre, die Grenze 
zwischen Gese tzgebungs tä t igke i t des P a r l a m e n t s und verwal tender 
Tä t igke i t der Krone in ein System zu bringen. Locke1) stellt dabei in seiner 
Theorie den König weit freier, als er es in seiner Zeit in Wirklichkeit war2). Er 
unterscheidet drei Gewalten im S taa t , die gesetzgebende, die vol lz iehende 
und die födera t ive . Die erste ordnet an, wie die Kräfte des Staates verwendet 
werden können zur Erhaltung der Gesellschaft und ihrer Glieder, die zweite ver-
wirklicht die Gesetze und bewahrt ihre Kraft, die dritte (federative power) ent-
scheidet über Krieg und Frieden, Bündnisse und sonstige Staatsverträge. Organi-
satorisch sind die beiden letzten am besten in einer Hand vereinigt, während die erste 
von ihnen getrennt ist. Die gesetzgebende Gewalt steht als die höchste dem 
Volk zu. Die beiden anderen sind ihr g rundsä tz l ich un te rgeordne t . Tro tzdem 
aber besitzt die vollziehende Gewalt eine eigene pol i t i sche Exis tenz. Locke 
vertritt mit aller Entschiedenheit den Standpunkt, daß eine königliche P r ä r o g a t i v e 
nötig sei. Da die Gesetze doch nicht alle Einzelheiten voraussehen können, soll der 
König die tatsächliche Macht, die in seiner Hand liegt, im öffentlichen Interesse without 
a rule anwenden können3). Die auf Grund seiner Prärogative festgelegten Sonder-
bestimmungen treten dann se lbs tändig neben das Gesetz und füllen den Raum 
aus, den es freigelassen hat. Der Grundsatz von der Vorherrschaft der Gesetzgebung 
wird für alle Fälle zugunsten der Exekutive durchbrochen, für die der Gesetzgeber 
keinen Gebrauch von seinen Rechten gemacht hat. Verwal tung ist demnach mehr 
als bloße Vollziehung der Gesetze4). 

Für den Franzosen Montesquieu, der weitgehend auf den Arbeiten von Locke 
fußt, war die Gefahr eines Übergriffes der Parlamentsherrschaft noch niemals in den 
Bereich der Wirklichkeit getreten. Seine Lehre wendet sich zunächst gegen das absolute 
Königstum. Wie in der absoluten Monarchie üblich, bestanden zwischen den einzelnen 
Arten der Willensäußerung des Königs nur interne Verwaltungsunterschiede. So war 
die Eintragung (enregistrement) der königlichen Verordnungen durch die formell 
unabhängigen alten Gerichtshöfe, die Parlamente, in ein Protokoll nötig, wenn diese 
ordonnances die Gerichte verpflichten sollten. Bei Widerstreben der Parlamente konnte 
der König die Eintragung jedoch befehlen. Andererseits mischten sich die Parlamente 
in Gesetzgebung und Verwaltung (remontrances), was zu schädlichen Unklarheiten 
führte. Außerdem behinderten sie die Reformen von Turgot, Necker oder Malherbes. 
Montesquieu wendet sich deshalb auch gegen sie. Im Ergebnis fordert er die scharfe 
Trennung der Gesetzgebung von der Gesetzesanwendung6) . Die Gewalten 

Two treatises of government, 1690 (deutsch 1718). 
2) Geschichtlich gesehen ist das ein Rückschlag gegen die Machtsteigerung und 

Übergriffe des Langen Parlaments, vgl. insbes. §§ 136ff. 
8) § 160. Since in some governments the law making power is not always in being 

and is ussually too numerous, and too slow for the dispatch requisite to provide for all 
accidents and necessities that may concern the public, to make such laws as wich do 
no härm, if they are executed with an inflexible rigour on all occasions and upon all 
persons that may come in their way; therefore there is a latitude left to the executive 
power, to do many things of choice which the laws do not prescribe. 

4) Eine eingehende Schilderung der Lehre Locke findet sich bei G. Jellinek, Gesetz 
und Verordnung, 64ff., die allerdings teilweise in Wirklichkeit darin nicht enthaltene 
Gedanken der konstitutionellen Doktrin hineininterpretiert. 

5) De l'esprit des lois, 1.11, c 6. 
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sollen sich das Gleichgewicht halten. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut 
que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Diese beiden Gewalten 
müssen unter allen Umständen organisatorisch ge t rennt werden. Nach der Trennung 
jedoch kann von einer inhal t l ichen Gleichberechtigung nicht mehr die Bede 
sein. Die gesetzgebende Gewalt wird ohne nähere Erklärung und infolgedessen etwas 
vage als der allgemeine Wille bezeichnet. Die Exekut ive ist nichts anderes als die 
Vollziehung dieses Willens und so notwendigerweise der Legislat ive un te r -
geordnet , n'étant l'un que la volonté générale de l'état, et l'autre que l'exécution de 
cette volonté générale. Von der Prärogative des Königs oder einer sonstigen Gesetz-
gebung einer Staatsstelle außerhalb des Parlaments wird niemals gesprochen. In gewissem 
Umfang baut Montesquieu die richterliche Gewalt (pouvoir de juger) in die Staats-
tätigkeit ein, die Locke als executive power bezeichnete. Der Gedanke von der inhalt-
lichen Unselbständigkei t der vollziehenden Gewalt wird durch die wissen-
schaftlichen Nachfolger Montesquieus mit aller Schärfe herausgearbeitet1). 

Rousseau setzt sich für das konträre Gegenteil der absoluten Monarchie ein, die 
absolute Volkssouveränität. Er lehnt jede Gewaltenteilung ab und erhebt die innere und 
äußere Einhei t der S taa tsgewal t wiederum zum leitenden Prinzip. Diese Staats-
gewalt soll beim Volke liegen, dessen Wille die Quelle aller staatlichen Anordnungen ist. 
Regierung und Verwaltung sind nur dazu da, den Willen zu vollziehen und dem 
einzelnen Bürger zu vermitteln2). Ihre untergeordnete Stellung führt dazu, daß sie 
lediglich Anordnungen in Einzelfällen treffen können. So taucht hier die alte aristotelische 
Auffassung wieder auf, wonach der Gesetzgeber sich abstrakt mit allgemeinen Tat-
beständen befaßt, während die Verwaltung nur den konkreten EinzelfaU regelt. Nach 
Rousseau verhält sich die Gesetzgebung zur Verwaltung wie der menschliche Wille zu 
der menschlichen Tat. Der Vergleich wird von ihm wörtlich genommen. 

bb) Deutsche Beiträge 
Der deutsche Konstitutionalismus wird durch Westeuropa beeinflußt. 
Die geringsten Folgen hatten die Gedanken Rousseaus. Entgegen seiner Lehre wurde 

die Gewaltenteilung, zunächst zwar nur weitgehend auf dem Papier, nach 1848 
allmählich aber auch tatsächlich wenigstens grundsätzlich durchgeführt. Sein Gedanke, 
daß die Verwaltung nur konkrete Einzelfälle regeln dürfe, setzte sich trotz einer erheb-
lichen Anhängerschaft auf die Dauer ebenfalls nicht durch3). 

x) Vgl. z. B. Delolme, La constitution d'Angleterre, 1771. 
2) Contrat social 1. III, c. 1: Qu'est ce donc que le gouvernement? Un corps inter-

médiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, 
chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile que 
politique. 

5) Den Standpunkt, daß Allgemeinheit ein wesentliches Merkmal des Gesetzes sei, 
vertreten: von Rönne, Staatsrecht der preußischen Monarchie, I, 327ff.; Ihering, Zweck 
im Recht I, 327ff.; G. Meyer, Der Begriff des Rechts, in: Grünhuts Zeitschrift Bd. 8 
(1881), 157 ; Meyer-Anschütz, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechtes 1914 (7. Aufl.), 27 ; 
0 . Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I, 77ff.; W. Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung 
139. — Die Lehre hat ihre geschichtliche Grundlage im Kampf der Aufklärung gegen 
den fürstlichen Absolutismus. An die Stelle des persönlichen Befehls soll die generelle 
unverbrüchliche Norm treten. Diese Idee hatte schon in fder*hochmittelalterlichen 
scholastischen Auffassung vom Gesetz als Ausfluß der göttlichen Vernunft und Gerechtig-
keit Ausdruck gewonnen; näheres vgl. Scheuner, Gesetz und Einzelanordnung, 197. 
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie allmählich zugunsten der nun herrschen-
den Ansicht verlassen. 
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Die konst i tu t ionel le Praxis und Lehre schl ießt sich zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, wenn sie überhaupt eine Gewaltentrennung annahm, an Locke an. Das 
monarchische Prinzip hatte, gestützt vor allem auf Art. 57 der Wiener Schlußakte 
vom 16. 6.1820, der den Monarchen als Träger der gesamten Staatsgewalt bezeichnet, 
in Deutschland wiederum gesiegt. Erst allmählich lösen sich aus der Einheit Recht-
setzung und Rechtsprechung als inhaltlich selbständige Staatsgewaltsfunktionen heraus. 

Für die Rechtsetzung ist eine der wichtigsten Grundlagen Art. 13 der Bundesakte 
vom 8.7.1815, wonach „in allen deutschen Staaten eine landständische Verfassung 
stattfinden" wird. Die Landstände erhalten so ein Mitbestimmungsrecht. Es erstreckt 
sich bis 1848 auf alle Eingriffe in Freiheit und Eigentum der Bürger1), womit für 
dieses Sachgebiet der Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes gilt. Damit ist gleich-
zeitig die Zuständigkeit der Landesparlamente umschrieben, eine Regelung, die weit-
gehend auch von den im Gefolge der Julirevolution von 1830 entstehenden Verfassungen 
beibehalten wird. 

Für die Rechtsprechung steht lange noch die Organisation im Vordergrund, 
so daß die materielle Unterscheidung in die bereits bestehende noch vom Polizeistaat 
geschaffene Einteilung in Justizsacnen und Polizeisachen erst allmählich einrückt. 
Jus t izsachen sind alle Sachen, die vor die Gerichte kommen; und vor die Gerichte 
kommen alle Sachen, von denen das im Gesetz gesagt oder nach Wesen und Aufbau des 
Gesetzes anzunehmen ist. Dazu gehören z. B. alle Kameralsachen, d. s. solche, in denen 
der Fiskus als Beklagter in Anspruch genommen wird (z. B. §§ 34, 41 pr. Ressort-
reglement vom 26.12.1808). Polizeisachen sind Angelegenheiten, bei denen eine 
derart enge Bindung an das Gesetz nicht festzustellen ist2). 

Die Vorgänge der Zeit nach 1848 bringen in den Verfassungen sodann ein 
umfassendes Bekenntnis zur Gewaltentei lung. Mit Rücksicht auf die ab-
solutistische Vergangenheit kann es nur so verwirklicht werden, daß man die 
bisher weitgehend unumschränkte Gewalt der Staatsspitze, die nun nicht mehr 
als Bündel von Regalien, sondern als einheitliches Imperium angesehen wird, 
durch eine rechtsetzende und eine rechtsprechende Gewalt beschränkt3). Damit 
bleibt im Zweifel oder bei angeblichen oder tatsächlichen Gesetzeslücken die 

*) Die Freiheits- und Eigentumsklausel taucht zunächst bei Locke auf, nach dessen 
Ansicht der Staat den Zweck hat, Freiheit und Eigentum des Bürgers zu schützen (On 
civil government, § 127, §§ 149, 227ff.). Die Formel gelangte dann über die englischen 
Kolonien in Amerika nach Frankreich und Deutschland, wo sie von Theorie — z. B. 
Justus Möser — und Praxis — z. B. § 7 Einl. pr. ALR. — aufgegriffen wurde. Stein 
führte den Begriff dann wörtlich in die nass. Verf. von 1814 ein. Doch scheiterte sein 
Versuch der Einführung in alle Verfassungen an dem Widerstand Österreichs. 

s) An zeitgenössischem Schrifttum sei erwähnt: Weiß, Staatsrecht, 672; Aretin-
Rotteck, Staaterecht, 387; Mauerbrecher, Staatsrecht, 229. — Hegel, Philosophie des 
Rechts, § 272, bekämpft die Gewaltenteilung; sie bringe „teils falsche Bestimmung der 
absoluten Selbständigkeit der Gewalten gegeneinander, teils die Einseitigkeit, ihr Ver-
hältnis zueinander als ein Negatives, als gegenseitige Beschränkung... Mit der Selb-
ständigkeit der Gewalten ist die Zertrümmerung des Staates unmittelbar gesetzt." 

s) Näheres z. B. Anschütz, Gegenwärtige Theorien, lOff. — Es ist zu beachten, daß 
weder Locke noch Montesquieu die Rechtsprechung als selbständige Funktion ansahen 
(Montesquieu: en quelque façon nulle). Diese Folgerung zog erst das 19. Jahrhundert. 
Jetzt Art. 92 GG.; vgl. unten S. 18. 
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Staatsspitze zuständig. So fällt die Entscheidung, wenn das auch nicht deutlich 
ausgesprochen wird, der Sache nach fü r Locke gegen Montesquieu. Die 
Überlegenheit der von Heer und Beamtentum getragenen Exekutive über die 
Legislative ist unbestreitbar. 

Die Lehre erfaßt diese Unterscheidung zunächst noch nicht klar, sondern 
begnügt sich mit der Beschreibung und Erklärung der Funktionsteilung, wo-
bei man großen Wert auf die verschiedene Organisation legt1). Im Laufe 
der Zeit aber nahm sie eindeutig die Haltung der Praxis ein2). Für Lorenz von 
Stein ist nichts „unverständiger, als von einer Unterordnung der Vollziehung 
unter das Gesetz zu reden"3). Die von Arndt begründete Lehre vom selbständigen 
Verordnungsrecht, die jedoch nicht von der herrschenden Meinung übernommen 
wurde, vor allem aber die bis heute herrschende von Laband begründete Lehre 
vom Gesetz im formellen und materiellen Sinne dienen der Stütze dieser Ansicht4). 

Im Ergebnis wurde die so des Näheren festgelegte Gewaltentei lung der 
eine Grundsatz des deutschen Rechtsstaates . (Vgl. Art. 20 Abs. 2 GG.) 

cc) Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
Damit im engen Zusammenhang steht der zweite wichtige Grund-

sa tz , daß keine Verwal tungsmaßnahme ohne gesetzl iche Grund-
lage ergehen darf. „Der Staat realisiert die sittlichen Ideen nur in der Weise 
des Rechts"6). Dieser Grundsatz entspricht der gleichliegenden strafrecht-
lichen Forderung: Nulla poena sine lege. Schon Montesquieu meinte, niemand 
dürfe zu Handlungen gezwungen werden, zu denen nicht das Gesetz ver-
pflichte. Für Verwaltungsmaßnahmen genügt also nicht die Berufung auf eine 
vorgesetzte Dienststelle, sondern als letztes Glied muß immer ein Gesetz vor-
handen sein. Die allgemeine Gesetzmäßigkei t der Verwal tung tritt 
so an die Stelle des nur auf Freiheit und Eigentum beschränkten Vorbehalts 

Ein auffallendes Beispiel sind von diesem Gesichtspunkt aus die Darlegungen 
von Stahl. Er steht seinem Herzen nach auf Seiten der Monarchie. Infolgedessen 
sucht er der Regierung ein Gebiet zu reservieren, das frei ist von dem Einfluß der Gesetz-
gebung und des Parlaments. „Das Wesen der eigentlichen Regierung aber ist es, unab-
hängig vom Gesetz etwas Neues, Positives in freier schöpferischer Tätigkeit hervor-
zubringen, die Zustände nach Zwecken zu fördern" (aaO. 196). Trotzdem ist er derart 
beeinflußt von den liberalen Strömungen seiner Zeit, daß er an anderer Stelle dem Gesetz 
und der Gesetzgebung die unbedingte Herrschaft über die Verwaltung zugesteht. Auf 
alles das, was in die Rechtssphäre des Individuum eingreift, das „Rechtsverhältnis der 
Untertanenfreiheit gegenüber der Staatsgewalt", soll die Verwaltung und Regierung 
keinen Einfluß haben (385 ff.). 

8) Die Ansicht, daß der König auf die Vollziehung der Gesetze beschränkt sei, 
vertritt noch Rönne, II, 366, als Ausnahme. 

s) Lorenz von Stein, Verwaltungslehre, I, 73. 
4) Näheres vgl. unten S. 63 f. 
«) Stahl, aaO. 136 
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des Gesetzes des Frühkonstitutionalismus1). Sie läßt sich in zwei Formen 
durchführen. Der Gesetzgeber gibt entweder nur allgemeine Richtlinien 
(„ Kautschukbestimmungen"), 

Beispiel: 
Art. 48 WRV., § 14 pr.PVG. 1931 

oder er enumeriert die einzelnen Verwaltungstätigkeiten. 
Beispiel: 

Die süddeutschen Polizeistrafgesetze. 
Stets muß aber, was insb. aus den rechtsstaatlichen Grundlagen der Art. 19, 
20 GG. folgt, die der Verwaltung erteilte Befugnis zu den Staatsbürger be-
lastenden Maßnahmen so begrenzt und bestimmt sein, daß voraussehbar ist, 
in welchen Fällen und mit welchem Sinn und Zweck sie davon Gebrauch 
machen wird2). 

Jede Verwaltungsmaßnahme darf sich nur auf die zur Zeit ihres Erlasses 
vorhandenen3) gültigen Normen stützen4). Andernfalls ist sie vernichtbar6). 
Ein besonderes, den Verwaltungsstellen zur Verfügung stehendes Verfahren zur 
Feststellung der Gültigkeit oder Ungültigkeit von Rechtsnormen, wie es nach 
Art. 100 GG. den Gerichten offen steht, gibt es nicht. Diese Stellen sind viel-
mehr auf den allgemeinen, jedem Staatsbürger offenstehenden Weg, etwa 
der Verfassungsbeschwerde nach § 90 BVerfGG. angewiesen. 

Was den Grad der Unterordnung der Verwaltung unter die Gesetzgebung 
anlangt, so ist sie nach Art. 20 Abs. 2 GG. nicht ledigl ich Vol lz iehung 
von Gesetzen6). Vielmehr gestaltet sie auch nach eigenem Willen, allerdings 
nur in dem ihr vom Gesetz gelassenen Rahmen, wie sich das in der Ermes-
sensverwaltung äußert7). Alle den Rechtsstaat kennzeichnenden Rechtssätze 
haben den Rang von Verfassungsrecht (Art. 20 Abs. 2 GG.)8). 

Art. 4 Verf. DDR. bestimmt, daß alle Verwaltungsmaßnahmen mit der 
Verfassung in Einklang zu stehen haben, 
e) Neuer J u s t i z s t a a t 

Wie die Gesetzgebung so wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts die Rech t -
sprechung von der Exekutive gelöst. Während sie vorher ein allenfalls durch 

Vgl. oben S. 15. 
2) OVG. Hbg. in: DVB1.1954, 260; BVerwG. in: N JW. 1955,1693. 
») BVerwG. 1, 35 (36). 
4) Insb. für Enteignung vgl. unten S. 166ff. 
5) Vgl. unten S. 122,126 (Anfechtung, Widerruf). 
•) Die politische Entscheidung ist so gegen Montesquieu—vgl. oben S. 14—gefallen. 
7) Vgl. unten S. 28ff. — Zu dem politischen Gegensatz „Gesetzesstaat" und „Ver-

waltungsstaat" vgl. Wernicke, Bonner Komm. Art. 20 Anm. II, 2, g. 
•) BVerfG. 2, 1. 

2 T u r e g g , Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 3. Aull. 
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besondere Verfahrensvorschriften oder durch eine eigene Organisation kennt-
lich gemachter Zweig von Verwaltung und Regierung war, gewann sie nun 
die Stellung einer inhaltlich selbständigen Staatsfunktion1). 

Eine Kombination der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und der Unabhängig-
keit der Rechtsprechung als selbständiger Staatsfunktion führt zu dem neueren 
Justizstaat. Sein Wesen besteht darin, daß die R e c h t s p r e c h u n g und nicht 
eine andere Institution die Verwal tung daraufhin k o n t r o l l i e r t , ob sie 
sich im R a h m e n des Gesetzes häl t . So kommt es zu einem Zusammen-
wirken der inhaltlich getrennten drei Staatsgewaltsfunktionen Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung, die erst gemeinsam die volle Staatsgewalt 
darstellen. Für den Staatsbürger ist diese Rechtslage gewährleistet durch das 
formelle Hauptgrundrecht nach Art. 19 Abs. 4 GG.: „Wird jemand durch die 
öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg 
offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben." Welche Gerichte im einzelnen die Kontrolle durch-
führen, ist nur eine Frage der Organisation2), die die materiellen Befugnisse 
der drei Staatsgewaltsfunktionen nicht berührt. 

f) Moderne S t a a t s f o r m e n ohne Gewal tente i lung 
In der Zeit zwischen 1933 und 1945 wurde im Deutschen Reich der Unter-

schied zwischen den S taa ts funkt ionen verwischt. Infolgedessen mischte 
sich die Verwaltung in Angelegenheiten der Gesetzgebung (z. B. Führerbefehl, 
Führererlaß) und der Rechtsprechung (Justizleitung und Justizlenkung). 

Entsprechend der Vorstellung Rousseaus von der absoluten Macht des 
souveränen Volkes l e h n t die Verfassung der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n 
R e p u b l i k die Gewal tente i lung ab. Die Gesetzgebung ist ausschließlich 
Sache des Parlaments, soweit das Volk durch Volksentscheid nicht unmittel-
bar selbst eingreift. Verwaltung und Justiz sind vom Parlament gänzlich ab-
hängig. Sie müssen die von ihm aufgestellten Grundsätze befolgen, und sie sind 

Das bedeutet eine Fortentwicklung gegenüber Locke und Montesquieu. 
s ) Vgl. unten S. 208f. — Damit ist die frühere Streitfrage, ob Verwaltungs-

gerichtsbarkeit zur Verwaltung oder zur Rechtsprechung gehört, eindeutig im 
Sinne der Zugehörigkeit zur Rechtsprechung entschieden. — Ebenso: Rosenberg, 
Zivilprozeß, 32. — Das GG. enthält keine institutionelle Garantie einer von der ordent-
lichen geschiedenen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf der Landesebene; so m. E. richtig 
Holtkotten in: Bonner Kommentar Art. 96 Anm. II 4a. — Zweifelhafter scheint, ob auf 
Bundesebene die Zusammenlegung des Bundesverwaltungsgerichts nach Art. 96 Abs. 1 
GG. mit einem anderen oberen Bundesgericht zulässig ist; vgl. hierzu Holtkotten 
aaO. Anm. II 3, Bachof in: SJZ. 1960,162; DRZ. 1950,169. Die Frage ist infolge des 
Bestandes des Bundesverwaltungsgerichts und der Landesverwaltungsgerichte weit-
gehend theoretisch. — Ob Art. 107 WRV. die Einrichtung von Verwaltungsgerichten 
gebot, war streitig; vgl. Anschütz, VerfdDR. Art. 107 Anm. 1 mit erschöpfender Lite-
ratur. — Das einfache Gesetz — § 4 EGGVG. — läßt alle Möglichkeiten offen. 
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ständig an seine oberste Kontrolle gebunden. Das Parlament ist nicht ein 
Organ des Staates neben anderen Organen, sondern der „höchste demokratische 
Willensträger" oder das „höchste demokratische Organ" (Art. 50 Verf. DDR.)1). 
Für die rechtliche und politische Tragweite einer solchen Regelung ist bedeut-
sam, daß die Volksvertretungen aus nahezu oppositionslosen Blockparteien 
bestehen. 
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Zweites Kapitel 

Verwaltungsarten 

1. Eintei lungsmöglichkeiten 

Das Wesen der Verwaltung wird weiterhin erhellt durch die Umschreibung 
der verschiedenen Verwaltungsarten. Neben anderen theoretisch denkbaren aber 
unergiebigen Einteilungsmögliclikeiten sind verschiedene Arten vorhanden, je 
nachdem welche Mittel angewandt werden und je nachdem in welchem 
Verhältnis sich die Verwaltung zu dem für sie jeweils maßgebenden Gesetz 
befindet. 

a) Treu und Glauben 
Was zunächst die vorhandenen Mittel anlangt, so ist davon auszugehen, daß 

jede physische oder juristische Person verwalten kann, indem sie geistige, 
ökonomische und technische Mittel anwendet, um einen bestimmten Verwaltungs-
zweck zu erreichen. Der Staat und sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts machen davon keine Ausnahme. Die Verwaltung schafft u. a. recht-
liche Beziehungen zwischen verschiedenen Rechtsträgern. Wie für alle rechtlichen 
Beziehungen dürfen die für sie in Betracht kommenden Mittel nur nach Treu 
und Glauben angewandt werden, wie umgekehrt auch für das Verhalten des 
Staatsbürgers in der Verwaltung Treu und Glauben maßgeblich sein muß. 
Der z. B. in §§157, 242 BGB. umschriebene Rechtsgrundsatz ist eines der 
F u n d a m e n t e , auf dem die gesamte Verwaltung beruht1). 

Beispiel: 
Bruch der Zusage einer Wohnung bestimmter Güte im Flüchtlingssiedlungs-
bescheid ist Verstoß gegen Treu und Glauben — BVerwG. in DVB1. 1966, 804. 

Damit ist auch jede Art von Schikane verboten, und es folgt daraus das 
Verbot des venire contra factum proprium. 

Beispiel: 
Nach Unterzeichnung des Antrags auf Pensionierung kann der Beamte später 
nicht sagen, er sei dienstfähig— bayer.VGH. BB 2,1963,166. 

Aus der die Anwendung des Grundsatzes einhellig bejahenden Rechtsprechung 
z. B. pr.OVG. 104, 7; RG. in: JW. 1938,1023; b.—w. VGH in: DVB1.1954, 62; OVG. 
Lbg. 6, 393. Schrifttum: K. H. Schmidt, aaO.; Nipperdey, in: JZ. 1962, 678. Vgl. 
auch Art. 11 EWVRO. Ausnahme unten S. 239. 


